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Die Abgeordneten zum Nationalrat Astrid Kuttner und Freunde haben am 2. Dezem

ber 1988 unter der Nr. 3073/J an mich eine schriftliche parlamentarische An

frage betreffend verfassungsrechtliche Bedenken gegen den Gesetzesbeschluß des, 

Burgenländischen Landtages vom 3.12.1981, auf dessen Grundlage Frauen am Ein-

zug in den Burgenländischen Landtag gehindert werden, gerichtet, die folgenden 

Wortlaut hat: 

"1. Welche Unterschiedlichkeiten ergeben sich aus dem Vergleich zwischen den 
Bestimmungen der burgenländischen Landtagswahlordnung und der National
ratswahlordnung, die sich auf die Reihung der Bewerberinnen und Bewerber 
auf den Wahlvorschlägen und die Frage der Nachbesetzung von Mandaten be
ziehen, hinsichtlich des aktiven und passiven Wahlrechts? 

2. Sind die Bestimmungen der burgenländischen Landtagswahlordnung hinsicht
lich des aktiven und passiven Wahlrechtes enger, weiter, oder gleich im 
Bezug auf die Wahlordnung zum Nationalrat? 

3. Halten Sie die Meinung fUr vertretbar, daß die burgenländische Landtags
wahlordnung in der angesprochenen Frage dem Art. 95 Abs. 2 des Bundes-Ver
fassungsgesetzes entspricht? 

4. Warum hat die Bundesregierung keinen Einspruch gegen diesen Gesetzesbe
schluß erhoben? 

5. Welche Stellungnahme hat die Bundesregierung im Verfahren gemäß Art. 98 
B-VG abgegeben? 
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6. Welche Möglichkeiten haben die burgenländischen Wählerinnen und Wähler, 
eine Entscheidung des Zustellbevollmächtigten Uber die Nachbesetzl1ng e:f.nes 
Mandates aufgrund dieser \Terfassuugsrechtlich bedenklichen Bestimmung, die 
der Reihung auf den Wahlvorschlägen nicht entspricht, anzufechten? 

7. Welche Möglichkeiten haben vom Zustellbevollmächtigten Ubergangene Bewer
berinnen, die Entscheidung Uber die Nachbesetzung eines Mandates aufgrund 
dieser verfassungsrechtlich bedenklichen Bestimmungen anzufechten?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Der Burgenländische Landtag hat am 15. Dezember 1988 eine Novelle zur Land

tagswahlordnung beschlossen, die die von den Fragestellern kritisierte Rechts

lage beseitigt. Der Kundmachung dieser Novelle wurde von der Bundesregierung 

in der 88. Sitzung des Ministerrates am 10. Jänner 1989 zugestimmt. 

Im seinerzeitigen Verfahren Uber das Stammgesetz hat die Bundesregierung zwar 

keinen Einspruch gegen den Gesetzesbeschluß erhoben, wohl aber auf die verfas

sungsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf die Einschränkung des passiven Wahl

rechtes hingewiesen. Da die neue Rechtslage im Burgenland den Bedenken der 

Fragesteller voll Rechnung trägt, sind die Ubrigen aufgeworfenen Fragen gegen

standslos. Bemerken möchte ich aber, daß die "GeschäftsfUhrung der Bundesre

gierung" nur insoweit betroffen ist, als es um die Haltung der Bundesregierung 

im Verfahren nach Art. 98 B-VG geht. 
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